
 

1 
 

EHRENORDNUNG 

des Dünsberg-Verein e. V. 

 

§ 1 Ziel  

Diese Ordnung regelt Formen, Kriterien und Verfahren zur Ehrung von langjährigen 

Vereinsmitgliedern und von Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht 

haben. 

§ 2 Ehrungsarten 

1. Ehrennadel  

• Silber  – 25 Jahre Mitgliedschaft 

• Gold    – 50 Jahre Mitgliedschaft 

2. Ehrenplakette für besondere Einzelverdienste um Natur-, Denkmal- oder Vereinsarbeit 

3. Ehrenmitgliedschaft bei herausragenden, langjährigen Verdiensten 

4. Ehrenvorsitzender bei herausragender, langjähriger Vorstandsarbeit (Vorsitzender) 

5. Ehrenvorstand bei herausragender, langjähriger Vorstandsarbeit 

§ 3 Vorschlags- und Entscheidungsverfahren 

1. Vorschlagsrecht: Vorstand oder mind. 5 stimmberechtigte Mitglieder 

2. Vorschläge sind schriftlich mit Begründung einzureichen 

3. Der Vorstand entscheidet mit 2/3-Mehrheit; Ernennung von Ehrenmitgliedern, -vorstand und 

-vorsitzender bedarf zusätzlich der Bestätigung durch die MV (relative Mehrheit) 

4. Ehrungen werden in feierlichem Rahmen überreicht 

§ 4 Privilegien und Rechte 

1. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

2. Geehrte Personen werden im geschützten Bereich der Internetseite >>www.duensberg-

verein.de<< und im Jahresbericht zur Mitgliederversammlung geführt. 

3. Ehrenmitglieder erhalten lebenslangen freien Eintritt zu Vereinsveranstaltungen. 

4. Ehrenvorsitzende und Ehrenvorstände können zu den Vorstandssitzungen eingeladen 

werden. Sie haben beratende Funktion, d.h. Rede- aber kein Stimmrecht. 

§ 5 Aberkennung  

Bei vereinsschädigendem Verhalten kann die MV auf Antrag des Vorstands eine Ehrung mit 

2/3-Mehrheit aberkennen. 
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§ 6 Dokumentation  

Jedem Geehrten wird eine Urkunde ausgehändigt. Der Eintrag erfolgt in das digital geführte 

Ehrenbuch des Vereins. 

§ 7 Inkrafttreten  

Diese Ehrenordnung wurde von der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 

30. Oktober 2025 beschlossen und ist mit der Eintragung der Satzung in das Vereinsregister 

am 16. März 2026 in Kraft getreten. 


